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Immobilienbuchhaltung – Durchlaufkonto sorgt 
für Effizienz
Durch Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen geniessen Liegenschaften beim Ge-
schäftsvermögen steuerliche Vorteile. Der Artikel zeigt auf, in welchem Rahmen diese steuerlich 
zugelassen sind und mit welchen Mitteln die Buchhaltung effizienter wird.

Viele Immobiliengesellschaften lassen 
ihre Liegenschaften durch eine externe 
Immobilienverwaltung bewirtschaften 
und erhalten von dieser Ende Jahr eine 
Verwaltungsabrechnung mit Bilanz und 
Erfolgsrechnung der Liegenschaft. In der 
Finanzbuchhaltung der Gesellschaft wer-
den dann häufig alle Bewegungen noch-
mals einzeln verbucht. Dies ist unnötig 
und verursacht um einiges höhere Kos-
ten.

Wir empfehlen, den Kontenrahmen in 
der Finanzbuchhaltung möglichst kurz 
zu halten, die detaillierte Ansicht ist ja 
in der Liegenschaftsbuchhaltung ein-
sehbar. Dennoch muss der Kontenplan 
genügend aussagekräftig sein, daher 
sollte in jedem Fall ein Konto für die Lie-
genschaftserträge und ein Konto für die 
Liegenschaftsaufwände geführt wer-
den. Mehrwertsteuerpflichtigen Unter-
nehmen empfehlen wir, die Erträge in 
für die Mehrwertsteuer (MWST) optier-
te und nicht optierte Erträge zu unter-
teilen, dies erleichtert die Abrechnung 
der MWST. Die Aufwendungen werden 
meist detaillierter unterteilt, sodass die-
se einfach nachvollzogen und verglichen 
werden können.

Keine Doppelbuchungen
Nach kritischer Durchsicht der Lie-
genschaftsbuchhaltung ist es am effi- 
zientesten, die Saldi der Bilanz und der 

Erfolgsrechnung der Liegenschafts-
abrechnung mittels Durchlaufkonto zu 
übernehmen. Hierbei werden lediglich 
die Schlusssaldi der Verwaltungsabrech-
nung eingebucht, ohne dass die einzel-
nen Transaktionen separat und doppelt 
gebucht werden müssen. 

Handelt es sich um mehrere Liegen-
schaften mit verschiedenen Abrechnun-
gen, ist es sinnvoll, pro Liegenschaft ein 
separates Durchlaufkonto zu verwenden. 
Sobald alle Positionen eingebucht sind, 
ist sicherzustellen, dass die Durchlauf-
konten den Schlusssaldo von null Fran-
ken ausweisen.

Abschreibungen und Rückstellungen
Im Vergleich zu privat gehaltenen Im-
mobilien bringen Immobilien, die in Ge- 
sellschaften gehalten werden, zwei 
grosse Vorteile mit sich: steuerlich zuläs-
sige Abschreibungen und Rückstellun- 
gen. So kann die Gewinnsteuerlast vor-
erst stark reduziert und der frei verfüg-
bare Cashflow kann reinvestiert werden.

Per Ende des Geschäftsjahres ist jede  
Bilanzposition auf ihren Wert zu prüfen 
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FAZIT
Durch die effiziente Verbuchung 
der Liegenschaftsabrechnung 
mittels Saldoübernahme über 
ein Durchlaufkonto kann eine zu-
sätzliche oder gar eine doppelte 
Führung der Liegenschaftsbuch-
haltung vermieden werden. Wer 
Liegenschaften im Geschäfts-
vermögen hält, geniesst zudem  
steuerliche Vorteile.

und wenn nötig sollten Abschreibungen 
vorgenommen werden. Weiter sind steu-
erliche Abschreibungen auch ohne effek-
tive Wertminderungen zulässig, gerne 
verweisen wir auf das Merkblatt A 1995 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung. 
Als unterste Abschreibungsgrenze gel-
ten die Gestehungskosten des Landes. 
Für Grossreparaturen von Liegenschaf-
ten darf ohne besonderen Nachweis 
eine Rückstellung gebildet werden. 
Diese Höhe der Rückstellungen ist von  
Kanton zu Kanton unterschiedlich.
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